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B.
Verordnungen, 

Verfügungen und Bekanntmachungen 
der Bezirksregierung

Allgemeine Innere Verwaltung

47 Gebietsänderung zwischen den Städten   
 Remscheid und Wermelskirchen

Bezirksregierung
31.01.01.01

 Düsseldorf, den 14. Januar 2011

Gebietsänderungsverfügung

Meine Gebietsänderungsverfügung vom 20. Sep-
tember 2010 (Bekanntgabe im Amtsblatt für den 
Regierungsbezirk Düsseldorf, 192. Jahrgang, Num-
mer 41 vom 21. Oktober 2010, Seite 367 sowie im 
Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln, 190. 
Jahrgang, Nummer 41 vom 25.10.2010, Seite 
417/418) wird in Ziffer 1 Absatz 2 am Ende wie 
folgt korrigiert:

streiche:
–  Flur 19 Flurstück-Nr. 257 (tlw.), 258, 259 (tlw.)

setze:
Gemarkung Dorfhonnschaft:

– Flur 19 Flurstück-Nr. 257 (tlw.), 258, 259 (tlw.)

Ministerium für Inneres und Kommunales
31-44.11-4-144/10

Düsseldorf, den 4. Januar 2011

    Im Auftrag

    Niedenführ

Abl. Reg. Ddf. 2011 S. 27

48 Verbandssatzung 
 des Zweckverbandes Erholungsgebiet Ittertal

Bezirksregierung
31.01.01.02

 Düsseldorf, den 20. Januar 2011

Verbandssatzung des Zweckverbandes 
Erholungsgebiet Ittertal vom 11.5.1971 unter 
Berücksichtigung der Änderungssatzungen 

vom 29.11.1983, 15.02.1991, 17.03.1998 
und 20.12.2010

§ 1 Verbandsmitglieder

Die Städte Haan, Hilden und Solingen bilden einen 
Zweckverband.
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§ 2 Name und Sitz

Der Zweckverband führt den Namen „Zweckver-
band Erholungsgebiet Ittertal“. Er hat seinen Sitz 
in Hilden.

§ 3 Aufgaben

(1) Der Zweckverband verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der 
Gemeinnützigkeitsverordnung vom 24.12.1963, und 
zwar insbesondere durch die Erhaltung und Ver-
besserung eines weiträumigen Erholungsgebietes 
in vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen 
Stadt und Land.

(2) Im Gebiet der Städte Haan, Hilden und Solin-
gen soll der Zweckverband mit diesen Städten fol-
gende Aufgaben erfüllen:

a)  Die Erarbeitung einer Planung für die Ausge-
staltung und Erweiterung eines stadtnahen 
Erholungsgebietes auf den dafür geeigneten 
Flächen dieser Städte;

b)  die Durchführung dieser Planung durch Schaf-
fung und Unterhaltung von Erholungsgebieten, 
insbesondere durch Aufforstung der dafür geeig-
neten Flächen, durch die Anlage von Parkplät-
zen, Wander- und Reitwegen, Rast- und Spielfl ä-
chen, Campingplätzen, Jugend- und Freizeithei-
men, durch Aufstellung von Ruhebänken und ggf. 
durch Beseitigung störender Anlagen;

c)  die Pfl ege von Wasser, Boden, Pfl anzen und Tie-
ren.

(3) Die den Gemeinden nach den Bestimmungen 
des Baugesetzes vorbehaltene Planungshoheit 
bleibt unberührt.

(4) Der Zweckverband kann wirtschaftliche Unter-
nehmungen betreiben, die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben und der gemeinnützigen Zwecke erfor-
derlich sind.

(5) Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungs-
mäßigen Zwecke verwandt werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigen-
schaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwen-
dungen aus Mitteln des Zweckverbandes.

(6) Soweit der Zweckverband durch Widmung Trä-
ger der Straßenbaulast für „sonstige öffentliche 
Straßen“ im Sinne des Landesstraßengesetzes 
Nordrhein-Westfalen (§ 3 Abs. 1 Ziff. 4 und § 50) 
wird, obliegt ihm die Unterhaltungs- und Verkehrs-
sicherungspfl icht.

§ 4 Organe des Zweckverbandes

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsver-
sammlung und der Verbandsvorsteher. Die Ver-
bandsversammlung bildet einen Verbandsaus-
schuss.

§ 5 Zusammensetzung der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus je 2 Ver-
tretern der Verbandsmitglieder mit folgender 
Anzahl von Stimmen:

1. Stadt Haan  2
2. Stadt Hilden  3
3. Stadt Solingen  3

Gesamtstimmenzahl  8

(2) Die Vertreter eines Zweckverbandsmitgliedes 
können ihre Stimmen nur einheitlich abgeben. Sie 
sind an die Beschlüsse ihrer Vertretungskörper-
schaften und deren Ausschüssen gebunden.

(3) Ist nur ein Vertreter des Verbandsmitgliedes 
anwesend, nimmt dieser alle auf das Verbandsmit-
glied entfallenden Stimmen wahr.

(4) Die Vertreter der Verbandsmitglieder werden 
durch die Vertretungskörperschaft für deren Wahl-
zeit gewählt. Wählbar sind Mitglieder der Vertre-
tungskörperschaft und die Hauptverwaltungsbe-
amten oder von ihnen benannte Vertreter.

(5) Für jeden Vertreter in der Verbandsversamm-
lung ist ein Stellvertreter für den Fall der Verhin-
derung zu bestellen. Abs. 4 gilt entsprechend.

(6) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer 
Mitte den Vertreter einer Gemeinde oder eines 
Gemeindeverbandes zum Vorsitzenden; in gleicher 
Weise wählt sie einen Stellvertreter des Vorsitzen-
den.

(7) Die Verbandsversammlung gibt sich eine 
Geschäftsordnung.

§ 6 Zuständigkeit der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung entscheidet über 
alle Angelegenheiten des Zweckverbandes, soweit 
nicht nach dem Gesetz über kommunale Gemein-
schaftsarbeit die Zuständigkeit des Verbandsaus-
schusses oder Verbandsvorstehers gegeben ist.

(2) Die Verbandsversammlung entscheidet unter 
anderem über

a)  die Änderung der Verbandssatzung, insbeson-
dere den Beitritt und das Ausscheiden von Ver-
bandsmitgliedern,

b)  den Erlass der Haushaltssatzung mit Haushalts-
plan und Stellenplan sowie den Erlass, die 
Änderung und Aufhebung sonstiger Satzungen,

c)  die Höhe der in der Haushaltssatzung festzuset-
zenden Umlage sowie den Zeit- und Finanzplan,

d)  die Abnahme der Jahresrechnungen und Entlas-
tung des Verbandsvorstehers,

e)  den Erwerb, die Belastung, die Verpachtung und 
die Veräußerung von Grundstücken,

f)  den Erwerb und die Veräußerung sonstiger Ver-
mögenswerte, soweit es sich nicht um Geschäfte 
der laufenden Verwaltung handelt,

g)  die Aufnahme von Darlehen, die Übernahme 
von Bürgschaften, den Abschluss von Gewähr-
verträgen und die Bestellung sonstiger Sicher-
heiten für andere sowie solche Rechtsgeschäfte, 
die den vorgenannten wirtschaftlich gleichkom-
men,

h)  die Aufl ösung des Zweckverbandes.

(3) Die Verbandsversammlung kann, soweit das 
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit nicht 
entgegensteht, die Entscheidung über bestimmte 
Angelegenheiten auf den Verbandsausschuss oder 
den Verbandsvorsteher übertragen.

§ 7 Sitzung der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung tritt wenigstens 
zweimal im Rechnungsjahr, und zwar zur 
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung sowie 
über die Rechnungslegung und Entlastung des Ver-
bandsvorstehers, im Übrigen nach Bedarf zusam-
men.

Die Verbandsversammlung ist unverzüglich einzu-
berufen, wenn ein Drittel der Verbandsmitglieder 
unter Angabe der zur Beratung zu stellenden 
Gegenstände es verlangt.
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Der Vorsitzende der Verbandsversammlung setzt 
nach Benehmen mit dem Verbandsvorsteher die 
Tagesordnung fest. Er hat dabei Vorschläge aufzu-
nehmen, die ihm innerhalb einer Frist von 14 Tagen 
von einem Drittel der Verbandsmitglieder vorgelegt 
werden.

(2) Der Verbandsvorsteher nimmt an den Sitzun-
gen der Verbandsversammlung teil. Dienstkräfte 
des Zweckverbandes können

zu den Sitzungen hinzugezogen werden.

(3) Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind 
in der Regel öffentlich.

§ 8 Beschlüsse der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, 
wenn mehr als die Hälfte der Stimmenzahl vertre-
ten ist. Im Falle der Beschlussunfähigkeit der Ver-
bandsversammlung ist eine neue Versammlung zu 
einem mindestens 14 Tage später liegenden Zeit-
punkt einzuberufen. Diese Versammlung ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen 
beschlussfähig; darauf ist in der Ladung hinzuwei-
sen.

(2) Für Beschlüsse der Verbandsversammlung 
genügt einfache Stimmenmehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit ist der Antrag abgelehnt. Beschlüsse zur 
Änderung der Aufgaben des Zweckverbandes 
bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der sat-
zungsmäßigen Stimmenzahl.

(3) In Fällen äußerster Dringlichkeit können der Vor-
sitzende und ein weiteres Mitglied der Verbandsver-
sammlung entscheiden; dies gilt nicht für Beschlüsse 
gem. Abs. 2 Satz 3 bis 5. § 43 Abs. 1 Satz 4 und 5 GO 
NW fi ndet entsprechende Anwendung.

§ 9 Verbandsausschuss

(1) Der Verbandsausschuss besteht aus 3 Mitglie-
dern.

(2) Mitglieder des Ausschusses sind je ein Vertreter 
der Städte Haan, Hilden und Solingen, die auf Vor-
schlag der Mitgliedskörperschaft von der Ver-
bandsversammlung gewählt werden.

(3) Für jeden Vertreter im Verbandsausschuss ist 
ein Stellvertreter für den Fall der Verhinderung zu 
bestellen.

(4) Der Verbandsausschuss wählt aus seiner Mitte 
den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.

(5) Der Verbandsausschuss bereitet die Beschlüsse 
der Verbandsversammlung vor. Er nimmt die ihm 
gem. § 6 Abs. 3 übertragenen Befugnisse wahr.

(2) Der Verbandsausschuss tritt nach Bedarf 
zusammen. Jedes Ausschussmitglied kann die Ein-
berufung des Ausschusses verlangen.

(3) Der Verbandsausschuß ist beschlussfähig, wenn 
wenigstens zwei Mitglieder anwesend sind.

(4) Die Beschlüsse des Verbandsausschusses wer-
den mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.

(5) § 7 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 10 Verbandsvorsteher

(1) Der Verbandsvorsteher wird von der Verbands-
versammlung aus dem Kreise der Hauptverwal-
tungsbeamten der zum Zweckverband gehörenden 
Gemeinden gewählt; er wird von seinem Vertreter 
im Hauptamt vertreten. Die Wahlzeit beträgt 6 
Jahre.

(2) Der Verbandsvorsteher führt die laufenden 
Geschäfte nach Maßgabe der Gesetze, der Ver-
bandssatzung sowie den Beschlüssen der Verbands-
versammlung.

(3) Der Verbandsvorsteher vertritt den Zweckver-
band gerichtlich und außergerichtlich.

(4) Erklärungen, durch die der Zweckverband ver-
pfl ichtet werden soll, bedürfen der Schriftform und 
sind von dem Verbandsvorsteher oder seinem Stell-
vertreter zu unterzeichnen. Im Übrigen gilt § 50 
Abs. 2 bis 4 GO NW entsprechend.

(5) Der Verbandsvorsteher erlässt für seinen 
Geschäftsbereich eine Geschäftsanweisung.

§ 11 Dienstkräfte

(1) Der Zweckverband bedient sich zur Durchfüh-
rung seiner Aufgaben der Dienstkräfte der Stadt 
Hilden oder anderer Verbandsmitglieder. Dies ist 
auch auf dem Wege der Abordnung möglich. Außer-
dem kann der Verband selbst Dienstkräfte über-
nehmen bzw. einstellen.

(2) Die in Anspruch genommenen Dienstkräfte der 
Verbandsmitglieder können für besondere Aufwen-
dungen eine Aufwandsentschädigung erhalten, 
über deren Höhe die Verbandsversammlung 
beschließt.

§ 12 Verbandsumlage

(1) Die Mitglieder sind verpfl ichtet, nach Maßgabe 
des zu entwickelnden Zeit- und Finanzplanes zur 
Deckung der Kosten, die bei Erfüllung der in § 3 
Abs. 2 genannten Aufgaben entstehen, durch eine 
Umlage folgende Anteile aufzubringen:

1. Stadt Haan  27,28 %
2. Stadt Hilden  36,36 %
3.  Stadt Solingen  36,36 %
    100,00 %

(2) Die Verbandsumlage muss sich im Rahmen des 
für den Ausbau und die Errichtung von Anlagen 
(Investitionskosten) beschlossenen Zeit- und 
Finanzplanes halten. In den von den Mitgliedern 
aufzubringenden Beiträgen sind die laufenden Ver-
waltungskosten enthalten.

§ 13 Ausscheiden von Verbandsmitgliedern

(1) Beschlüsse der Verbandsversammlung über das 
Ausscheiden eines Verbandsmitgliedes aus dem 
Zweckverband erfolgen mit Wirkung zum Ende 
eines Rechnungsjahres. Der Antrag des Verbands-
mitgliedes auf Entlassung aus dem Zweckverband 
ist mindestens 6 Monate vor Ende des Rechnungs-
jahres zu stellen.

(2) Die von dem Ausscheidenden in seiner Eigen-
schaft als Mitglied dem Verband erbrachten Geld- 
und Sachleistungen verbleiben dem Zweckver-
band.

(3) Der Maßstab, nach dem die Verbandsmitglieder 
zur Deckung des Finanzbedarfs beizutragen haben, 
ist nach dem Ausscheiden neu zu regeln.

§ 14 Auseinandersetzung

(1) Im Falle der Aufl ösung des Zweckverbandes ist 
das Vermögen, das nach Erfüllung der Verbindlich-
keiten des Verbandes verbleibt, auf die im Zeit-
punkt der Aufl ösung vorhandenen Verbandsmit-
glieder in dem Verhältnis aufzuteilen, in dem die 
von den einzelnen Verbandsmitgliedern bewirkten 
Geldleistungen zuzüglich des gemeinen Wertes 
ihrer Sachleistungen zueinander stehen. Soweit 
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das Vermögen nach Abzug der Verbindlichkeiten 
die Geldleistungen der Verbandsmitglieder und den 
gemeinen Wert ihrer Sachleistungen übersteigt, ist 
es von den Verbandsmitgliedern zu steuerbegüns-
tigten Zwecken zu verwenden. Für die Ermittlung 
des gemeinen Wertes gilt § 4 Abs. 3 der Gemeinnüt-
zigkeitsverordnung.

(2) Übersteigen bei Aufl ösung des Zweckverbandes 
die Verbindlichkeiten das vorhandene Vermögen, so 
ist der Fehlbetrag nach dem im § 12 Abs. 1 angege-
benen Maßstab auf die Verbandsmitglieder umzu-
legen.

(3) Übernimmt ein Verbandsmitglied das Verbands-
vermögen, so hat es die übrigen Verbandsmitglieder 
im Sinne des Abs. 1 abzufi nden. Übersteigen die 
Verbindlichkeiten des Zweckverbandes im Zeit-
punkt der Obernahme das vorhandene Vermögen, 
so gilt Abs. 2 entsprechend. Der Beschluss über die 
Aufl ösung des Zweckverbandes kann eine abwei-
chende Regelung treffen; Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend.

(4) Im Falle der Aufl ösung des Zweckverbandes ist 
anzustreben, dass der neue Träger die Dienstkräfte 
des Verbandes zu nicht ungünstigeren Anstellungs- 
und Beschäftigungsbedingungen übernimmt. Ist 
dies nicht möglich, so verpfl ichten sich die Ver-
bandsmitglieder, diejenigen Dienstkräfte, die aus 
ihrem Dienst in den Dienst des Zweckverbandes 
übergetreten sind, auf deren Antrag wieder zu über-
nehmen. Unter der gleichen Voraussetzung ver-
pfl ichten sich die Verbandsmitglieder weiter, auch 
die vom Zweckverband unmittelbar eingestellten 
Angestellten und Arbeiter, soweit sie im Zeitpunkt 
der Aufl ösung des Zweckverbandes nach dem Tarif-
vertrag und dem Einzelarbeitsvertrag bereits 
unkündbar sind, sowie die vom Zweckverband 
unmittelbar eingestellten Beamten auf deren Antrag 
zu übernehmen, Die Verbandsmitglieder werden 
hierbei untereinander vereinbaren, wem von ihnen 
im Einzelfall die Übernahme obliegen soll; kommt 
eine Einigung nicht zustande, entscheidet die Auf-
sichtsbehörde endgültig nach billigem Ermessen. 
Werden infolge einer Änderung der Aufgaben des 
Verbandes einzelne Bedienstete nicht mehr benötigt, 
so gilt die in Satz 2 und 4 getroffene Regelung ent-
sprechend. Im Falle einer Umbildung des Zweckver-
bandes (§ 128 Abs. 1 bis 4 Beamtenrechtsrahmenge-
setz) gelten für diejenigen Angestellten und Arbei-
ter, die nach dem Tarifvertrag und dem Einzelar-
beitsvertrag bereits unkündbar sind, die Vorschrif-
ten des Beamtenrechtes entsprechend.

§ 15

Der Zweckverband unterliegt der Prüfung durch 
ein Rechnungsprüfungsamt einer Mitgliedskörper-
schaft. Die Bestimmung erfolgt durch die Ver-
bandsversammlung.

§ 16 Bekanntmachung

Die öffentlichen Bekanntmachungen des Zweck-
verbandes erfolgen im Amtsblatt für den Kreis 
Mettmann. Die Verbandsmitglieder haben auf die 
Veröffentlichungen in der Form hinzuweisen, wie 
sie nach ihrer eigenen Hauptsatzung vorgeschrie-
ben ist.

§ 17 In-Kraft-Treten

Der Zweckverband entsteht am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung der Verbandssat-
zung und mit der Genehmigung durch die Auf-
sichtsbehörde im Amtsblatt für den Regierungsbe-
zirk Düsseldorf.

Die Änderungen der Satzung in der Form des 
Beschlusses vom 20.12.2010 treten am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Hiermit mache ich die von der Verbandsversamm-
lung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Ittertal 
am 20.12.2010 beschlossene Änderung der Zweck-
verbandssatzung durch Veröffentlichung bekannt.

Rechtsgrundlage hierfür ist § 20 Abs. 4 in Verbin-
dung mit § 11 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 
(GV. NRW. S. 621/SGV. NRW. 202), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom Gesetz vom 8. Mai 2009(GV. 
NRW. S. 298, ber. S. 326).

    Im Auftrag

    Buschwa

Abl. Reg. Ddf. 2011 S. 27

Wirtschaft und Verkehr

49 Bekanntgabe nach § 3 a des Gesetzes 
 über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  
 über die Feststellung der UVP-Pfl icht für   
 ein Vorhaben der Firma Open Grid Europe GmbH,  
 Kallenbergstraße 5 in 45141 Essen

Bezirksregierung
25.05.01.02-08/10

 Düsseldorf, den 14. Januar 2011

Antrag der Firma Open Grid Europe GmbH, 
Kallenbergstraße 5 in 45141 Essen auf Erteilung 
einer Plangenehmigung nach §§ 43, 43 b Energie-

wirtschaftsgesetz (EnWG)

Die Firma Open Grid Europe GmbH (vormals E.ON 
Gastransport GmbH), Kallenbergstraße 5 in 45141 
Essen hat mit Schreiben vom 29.11.2010 die Ertei-
lung einer Plangenehmigung nach §§ 43, 43 b EnWG 
für die 92. Umlegung der Erdgasleitung Ltg. Nr. 2, 
DN 700, einschließlich Begleitkabel, im Stadtgebiet 
der Städte Duisburg und Mülheim, beantragt.

Die Umlegung des Teilstücks der sogenannten „Nie-
derrheinleitung“ erfolgt auf einer Länge von zirka 
650 m in den Gemarkungen Duisburg-Huckingen 
und Mülheim-Saarn. Die geplante Sicherungsumle-
gung ist aufgrund von Altlastengebieten und Minde-
rüberdeckungen dringend erforderlich. Die vorhan-
dene umzulegende Leitung befi ndet sich in der Bis-
singheimer Straße zwischen dem Parkplatz am See 
„Entenfang“ und einem weiteren Parkplatz südlich 
des Campingplatzes „Am Entenfang“. Zudem liegt 
die Leitung im Böschungsbereich des „Weißen Sees“, 
so dass eine stabile Lage der Leitung im Erdreich 
nicht gegeben ist. Die Umlegung wird parallel zur 
vorhandenen Leitung im Bereich des Campingplat-
zes und des „Weißen Sees“, mittels eines horizontalen 
Bohrverfahrens (geschlossene Bauweise) erfolgen.

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stelle ich fest, dass für 
das beantragte Vorhaben eine Verpfl ichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nicht besteht.

Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles 
nach § 3 c Abs.1 Satz 2 UVPG hat ergeben, dass 
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erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch 
das beantragte Vorhaben nicht zu erwarten sind.

Diese Vorprüfung war gemäß § 3 Abs.1 UVPG in 
Verbindung mit Ziffer 19.2.4 der Anlage 1 zum 
UVPG sowie in Verbindung mit § 3 c Abs.1 UVPG 
erforderlich. Sie ist durchzuführen, wenn das Vor-
haben nach Einschätzung der zuständigen Behörde 
aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berück-
sichtigung der in der Anlage 2 zum UVPG aufge-
führten Kriterien erhebliche nachteilige Umwelt-
auswirkungen haben kann, die nach § 12 UVPG zu 
berücksichtigen wären.

Die Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar.

    Im Auftrag

    Wellesen

Abl. Reg. Ddf. 2011 S. 30

Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft

50 Öffentliche Bekanntmachung 
 der Erteilung zweier Genehmigungen 
 nach dem Gentechnikgesetz

Bezirksregierung
53.02.01-D-1.76/09 und 53.02.01-D-1.28/10

 Düsseldorf, den 28. September 2010 
und 21. Dezember 2010

Gemäß § 12 der Gentechnik-Verfahrensverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
4. November 1996 (BGBl. I S.1657) zuletzt geändert 
durch die Artikel 1 der Verordnung vom 28.04.2008 
(BGBl. I S. 766) gibt die Bezirksregierung Düssel-
dorf als Genehmigungsbehörde bekannt:

Der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf, vertre-
ten durch den Kanzler, werden unbeschadet der 
Rechte Dritter aufgrund § 9 Abs. 3 und § 11 Abs.1 
und 3 GenTG sowie der aufgrund von § 30 Abs. 2 
GenTG erlassenen Rechtsverordnungen die Geneh-
migungen zur Durchführung weiterer gentechni-
scher Arbeiten der Sicherheitsstufe 3 in der von 
der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigten gen-
technischen Anlage (Bescheid vom 07.11.2008, Az. 
56.97.01-D-1.41/07) des Zentrums für Medizinische 
Mikrobiologie, Krankenhaushygiene und Virologie, 
BSL3-Gebäude (Gebäude 22.21), Universitäts-
straße 1 in 40225 Düsseldorf, erteilt.

Die Genehmigung zu 53.02.01-D-1.76/09 umfasst 
die gentechnischen Arbeiten mit den Themen:

–  „Konstruktion von SIV/SIV- und HIV/SIV-Hy-
bridviren“

–  „Replikationsfähigkeit von Varianten der Simi-
anen Immundefi ziensvirus des Rhesusaffen 
(SlVmac) und Schopfmangabe(SIVsm) in vitro 
und in vivo (S2 und S3)“

–  „Replikationsfähigkeit von Varianten des 
Humanen lmmundefi ziensvirus Typ 1 in vitro“

–  „In vitro Charakterisierung von lentiviralen 
Luziferase-Reportervektoren“

Die Genehmigung zu 53.02.01-D-1.28/10 umfasst 
die gentechnische Arbeit mit dem Thema „Unter-
suchungen an permissiven und transienten Volllän-

gen HCV (Hepatitis C-Virus)Replikonsystemen und 
zellkulturadaptierten infektiösen HCV-Viren.“

Die Bescheide enthalten folgende Rechtsbehelfsbe-
lehrungen:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Zustellung Klage beim Verwaltungsgericht 
Düsseldorf, Bastionstraße 39 in 40213 Düsseldorf 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle erhoben werden. Wird die 
Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Falls die Frist durch das Verschulden eines von 
Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet.

Die Genehmigungsbescheide sind mit Aufl agen 
versehen.

Sie liegen in der Zeit vom 28.01.2011 bis 11.02.2011 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Cecilienal-
lee 2 in Düsseldorf, Zimmer 240, Montag bis Frei-
tag von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:00 
Uhr aus und können dort eingesehen werden.

Mit Ende der Auslegungsfrist gelten die Bescheide 
auch Dritten gegenüber als zugestellt.

Die Genehmigungsbescheide und die Begründun-
gen können von den Beteiligten bis zum Ablauf der 
Klagefrist schriftlich bei der Bezirksregierung 
Düsseldorf, Dezernat 53.5, Genehmigung Gentech-
nische Anlagen (NRW), Cecilienallee 2 in 49474 
Düsseldorf unter dem Aktenzeichen 53.02.01-
D.1.76/09 oder dem Aktenzeichen 53.02.01-D-
1.28/10 angefordert werden.

    Im Auftrag

    gez. Dr. Freisem-Rabien

Abl. Reg. Ddf. 2011 S. 31

51 Bekanntmachung über die Auslegung 
 von Karten und einem Erläuterungsbericht 
 zur Festsetzung des Überschwemmungsgebietes  
 der Wupper

Bezirksregierung
54.03.02 – Wupper

 Düsseldorf, den 21. Januar 2011

Die Bezirksregierung Düsseldorf beabsichtigt, das 
Überschwemmungsgebiet der Wupper durch ord-
nungsbehördliche Verordnung festzusetzen.

Rechtsgrundlagen hierfür sind:

–  §§ 76 ff des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585)

–  §§ 112, 136, 138, 140, 161, 167 des Wassergesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswas-
sergesetz – LWG) in der Fassung vom 25. Juni 1995 
(GV. NRW. S. 926/SGV NRW 77), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 16.03.2010 (GV. NRW. S. 185)

–  der §§ 12, 25, 27 bis 34 des Gesetzes über Auf-
bau und Befugnisse der Ordnungsbehörden 
(Ordnungsbehördengesetz – OBG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 
(GV. NRW. S. 528/SGV. NRW. 2060), zuletzt 
geändert durch Artikel 73 des Gesetzes vom 
5. April 2005 (GV. NRW. S. 274), sowie



32

–  § 4 der Zuständigkeitsverordnung Umwelt-
schutz (ZustVU) in Verbindung mit Ziffer 21.65 
vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. 2007 S. 662/
SGV NRW 282, zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 09.06.2009 (GV. NRW. S. 337).

Die Öffentlichkeit ist über die vorgesehene Festset-
zung von Überschwemmungsgebieten gemäß § 76 
Abs. 4 WHG, § 112 Abs. 1 Satz 2 LWG i. V. m. § 73 
Abs. 2–5 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 12. November 1999 (GV. NRW. 
S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 861) zu 
informieren. Ihr ist Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. Sie ist über die festgesetzten und vorläu-
fi g gesicherten Gebiete einschließlich der in ihnen 
geltenden Schutzbestimmungen sowie über die 
Maßnahmen zur Vermeidung von nachteiligen 
Hochwasserfolgen zu informieren.

Das Überschwemmungsgebiet der Wupper erstreckt 
sich auf Flächen beiderseits der Wupper in folgende 
Kommunen:

Stadt Leichlingen 
Stadt Solingen 
Stadt Remscheid 
Stadt Wuppertal 
Stadt Schwelm 
Stadt Ennepetal

In diesem Bereich der Wupper sind auf je einer Seite 
des Gewässers die Bezirksregierungen Düsseldorf 
und Köln sowie im nördlichen Bereich die Bezirks-
regierungen Düsseldorf und Arnsberg zuständig. 
Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit für die 
Betroffenen und zur Vereinfachung des Verwaltungs-
verfahrens hat das Ministerium für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen mit Erlass 
vom 29.06.2010 die Bezirksregierung Düsseldorf 
gemäß § 140 Absatz 2 LWG zur zuständigen 
Behörde für die Festsetzung der Überschwem-
mungsgebiete der Wupper in den vorgenannten 
Bereichen bestimmt. Grundlage der Abgrenzung ist 
die Gewässerstationskarte Aufl age 3 b.

Die betroffenen Flächen und Grenzen des Über-
schwemmungsgebietes ergeben sich aus den Über-
schwemmungsgebietskarten im Maßstab 1 : 5.000. 
Das Überschwemmungsgebiet der Wupper ist in 
hellblauer Farbe dargestellt. Die Karte im Maßstab 
1 : 25.000 dient der Übersicht.

Sie liegen in der Zeit vom 07.02. bis 08.03.2011 ein-
schließlich während der Dienststunden bei der 
Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 54, Cecili-
enallee 2, 40474 Düsseldorf in Zimmer 423 zu 
jedermanns Einsicht aus.

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt 
werden, kann bis zwei Wochen nach Ablauf der o. g. 
Auslegungsfrist Einwendungen erheben.

Die Einwendungen sind bis spätestens 23.03.2011 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der 
o. g. Auslegungsstelle oder bei der Bezirksregie-
rung Düsseldorf – Dezernat 54 – Cecilienallee 2 in 
40474 Düsseldorf (unter Angabe des Aktenzei-
chens: 54.03.02 – Wupper) zu erheben.

Die Erhebung einer fristgerechten Einwendung 
setzt voraus, dass aus der Einwendung zumindest 
der geltend gemachte Belang und die Art der 
Beeinträchtigung hervorgehen, die Einwendung 
unterschrieben und mit einem lesbaren Namen und 
Anschrift versehen ist. Einwendungen ohne diesen 
Mindestgehalt sind unbeachtlich.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind gemäß § 73 
Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW alle Einwendungen aus-
geschlossen, die nicht auf besonderen privatrecht-
lichen Titeln beruhen.

Die erhobenen Einwendungen werden bei der 
Bezirksregierung Düsseldorf geprüft.

Düsseldorf, den 20. Januar 2011

Bezirksregierung Düsseldorf 54.03.02 – Wupper

    Im Auftrag

    gez. Hüsgen

Abl. Reg. Ddf. 2011 S. 31

Sozialangelegenheiten

52 Änderung 
 der Urkunde über die Neubildung 
 der Ev. Oster-Kirchengemeinde Düsseldorf

Bezirksregierung
48.03.11.02

 Düsseldorf, den 18. Januar 2011

Urkunde
über die Änderung der Urkunde über die 

Neubildung der evangelischen Osterkirchenge-
meinde Düsseldorf

Nach Anhören der Beteiligten wird auf Grund von 
Artikel 11 Abs. 1 der Kirchenordnung der Evange-
lischen Kirche im Rheinland in Verbindung mit § 3 
Buchstabe b) der Dienstordnung für das Landes-
kirchenamt Folgendes festgesetzt:

Artikel 1
Die Urkunde vom 6. Mai 2008 wird wie folgt geän-
dert:

1.  In Artikel 1 wird die Angabe „Von dort zur Ecke 
Ludwig-Beck-Straße (ausschließlich)/Heinrich-
straße (1–24 und 2–118) folgt die Grenze einer 
geraden Linie bis zur Ecke Lenaustraße /Mör-
senbroicher Weg.“ durch die Angabe „Von dort 
zur Ecke Ludwig-Beck-Straße (ausschließlich)/
Heinrichstraße (1–57 und 2–24 einschließlich), 
entlang der Graf-Recke-Straße (einschließlich) 
bis zur Lenaustraße einschließlich, und diese bis 
zur Kreuzung mit dem Mörsenbroicher Weg 
(ausschließlich).“ ersetzt.

2.  In Artikel 4 wird im 4. Satz die Angabe 
„Me lanchthon-Kirchengemeinde Düsseldorf“ 
durch die Angabe „Kirchengemeinde Düssel-
dorf-Rath“ ersetzt.

Artikel 2
Die Urkunde tritt am 1. Februar 2011 in Kraft.

Düsseldorf, den 6. Januar 2011

    Hieronimus

    Das Landeskirchenamt

Abl. Reg. Ddf. 2011 S. 32
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C.
Rechtsvorschriften 

und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen

53 Ungültigkeitserklärung 
 eines Polizei-Dienstausweises

(Sven van Heesch)

Polizeipräsidium Düsseldorf
26.04.01 

Düsseldorf, den 14. Januar 2011

Der Dienstausweis Nr. 0957409, ausgestellt am 
07.01.2009 für Sven van Heesch ist in Verlust gera-
ten. Der Dienstausweis wird hiermit für ungültig 
erklärt.

Abl. Reg. Ddf. 2011 S. 33

54 Ungültigkeitserklärung 
 eines Polizei-Dienstausweises

(Matthias Faber)

Polizeipräsidium Düsseldorf
26.04.01 

Düsseldorf, den 14. Januar 2011

Der Dienstausweis Nr. 0960371, ausgestellt am 
09.12.2009 für Matthias Faber ist in Verlust gera-
ten. Der Dienstausweis wird hiermit für ungültig 
erklärt.

Abl. Reg. Ddf. 2011 S. 33

55 Ungültigkeitserklärung 
 eines Standesamtssiegels

(Standesamt Dormagen)

Das nachstehend beschriebene Standesamtssiegel 
ist gestohlen worden. Es wird hiermit für ungültig 
erklärt.

Beschreibung des Dienstsiegels:

Ein großes Dienstsiegel, Gummistempel, 35 mm 
Durchmesser,

Umschrift: STANDESAMT DORMAGEN, in der 
Mitte das Landeswappen von Nordrhein Westfalen, 
darüber mittig die Ziffer 01.

Dormagen, den 14. Januar 2011 

    Im Auftrag

    Gaspers

Abl. Reg. Ddf. 2011 S. 33

56 Ungültigkeitserklärung 
 eines Polizei-Dienstausweises

(PK Benjamin Vengels)

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss 
als Kreispolizeibehörde
31 VL 1.1.63.01

 Neuss, den 17. Januar 2011

Der Polizeidienstausweis Nr. 0754375, ausgestellt 
für den Polizeikommissar Benjamin Vengels am 
21.02.2007 vom LZPD NRW, NL Linnich, ist in Ver-
lust geraten. Der Ausweis wird hiermit für ungül-
tig erklärt.

Abl. Reg. Ddf. 2011 S. 33

57 Auslegung des Entwurfes 
 der Haushaltssatzung des Regionalverbandes Ruhr  
 mit den Anlagen für das Haushaltsjahr 2011 

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit den Anla-
gen für das Haushaltsjahr 2010 liegt gem. § 80 
Abs. 3 Gemeindeordnung NW in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17.12.2009 (GV. NRW. S. 950)

ab Montag, dem 31.01.2011

im Raum 027 des Dienstgebäudes Gutenbergstraße 
47 in Essen zu den Zeiten

montags 
bis donnerstags  von 07:30 Uhr bis 15:30 Uhr 

freitags von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr

öffentlich aus.

Gegen den Entwurf können Einwohner (der Mit-
gliedskörperschaften) innerhalb einer Frist von 14 
Tagen mit Beginn am 31.01.2011 Einwendungen 
beim Regionaldirektor des Regionalverbandes 
Ruhr, Kronprinzenstraße 35, 45128 Essen erheben.

Regionalverband Ruhr

Essen, den 17. Januar 2011

    Heinz-Dieter Klink

    Der Regionaldirektor

Abl. Reg. Ddf. 2011 S. 33

58 Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 des Zweckverbandes „Naturpark Schwalm-Nette“  
 für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit In der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. 
S, 621) zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Mai 
2009 (GV. NRW. S. 298, 326) in Verbindung mit § 53 
Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14,07.1994 (GV. NRW. S. 646) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514) 
und den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das 
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Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950) hat 
die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
„Naturpark Schwalm-Nette“ am 01.12.2010 fol-
gende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der 
die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckver-
bandes voraussichtlich anfallenden Erträge und 
die voraussichtlich entstehenden Aufwendungen 
sowie eingehenden Einzahlungen und zu leisten-
den Auszahlungen und notwendigen Verpfl ich-
tungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

  Gesamtbetrag der Erträge auf  1.494.921 EUR
  Gesamtbetrag der 

Aufwendungen auf   1.494.921 EUR
Im Finanzplan mit

  Gesamtbetrag der 
Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf   1.435.201 EUR

  Gesamtbetrag der 
Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf   1.415,295 EUR

  Gesamtbetrag der 
Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit auf  38.750 EUR

  Gesamtbetrag der 
Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit auf  38.750 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veran-
schlagt.

§ 3

Verpfl ichtungsermächtigungen werden nicht ver-
anschlagt.

§ 4

Die Verringerung der 
Ausgleichsrücklage zum 
Ausgleich des Ergebnisplans wird auf  0 EUR

und die Verringerung der 
allgemeinen Rücklage zum 
Ausgleich des Ergebnisplans wird auf  0 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditäts-
sicherung in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 25.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Verbandsumlage wird 
für das Haushaltsjahr 2011 auf   882.767 EUR

festgesetzt.

Die Umlage setzt sich zusammen aus einem Anteil 
von 858.417 E zur Finanzierung der durch sonstige 
Erträge nicht gedeckten Aufwendungen sowie 
einem Anteil von 24.350 € zur Finanzierung der 
durch sonstige Einzahlungen nicht gedeckten Aus-
zahlungen.

Die Zahlungen sind jeweils mit einem Viertel im 
Januar auf Anforderung (unter Verrechnung der 
Vorjahreszahlungen), zum 01. April, 01. Juli und 
1. Oktober fällig.

§ 7

- entfällt -

§ 8

Alle Ansätze der Kontengruppe 50 sind gegenseitig 
deckungsfähig.

Soweit Erträge auf die Verwendung für bestimmte 
Aufwendungen sowie Einzahlungen auf die Ver-
wendung für bestimmte Auszahlungen beschränkt 
sind, erhöhen Mehrerträge grundsätzlich die ent-
sprechende Aufwandsermächtigung sowie Mehr-
einzahlungen die entsprechende Auszahlungser-
mächtigung. Die Beschränkung ist durch einen 
Zweckbindungsvermerk ausgewiesen.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2011 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die erforderliche Genehmigung zu § 6 der 
Haushaltssatzung ist von der Bezirksregierung Düs-
seldorf mit Verfügung vom 04.01.2011 erteilt worden.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsar-
beit, der Satzung des Zweckverbandes oder der 
Kreisordnung kann gegen diese Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit Ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, dass

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b)  die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden ist,
c)  der Verbandsvorsteher den Satzungsbeschluss 

vorher beanstandet hat oder
d)  der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber 

dem Zweckverband vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden ist, die den Mangel ergibt.

Wegberg, den 14. Januar 2011

   Der Vorsitzende
   der Verbandsversammlung

   gez. Dr. Schmitz

Es wird hiermit bestätigt, dass der Wortlaut der in 
der vorstehenden Bekanntmachung aufgeführten 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes „Natur-
park Schwalm,Nette“ für das Haushaltsjahr 2011 
mit dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 
01.12.2010 übereinstimmt.

§ 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung 
vom 26. August 1999 (GV. NW. S. 516) zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 5. August 2009 (GV. 
NRW. S. 442, 481) sind beachtet worden.

Viersen, den 18. Januar 2011

   Der Verbandsvorsteher 

   Im Auftrag
   gez. Horster

Abl. Reg. Ddf. 2011 S. 33
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59 Bekanntmachung des Beschlusses 
 über die Feststellung des Jahresabschlusses 
 des Zweckverbandes Bergische Volkshochschule  
 für das Geschäftsjahr 2009

Die Zweckverbandsversammlung des Zweckver-
bandes Bergische Volkshochschule hat am 
21.12.2010 folgende Beschlüsse gefasst:

1.  Der vorgelegte Jahresabschluss 2009 des Zweck-
verbandes Bergische Volkshochschule – beste-
hend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie Anhang – schließt mit einem ausgegliche-
nen Ergebnis ab und wird festgestellt.

2.  Der Leitung des Zweckverbandes Bergische 
Volkshochschule wird für das Geschäftsjahr 
2009 Entlastung erteilt.

3.  Dem Verbandsvorsteher wird für das Geschäfts-
jahr 2009 Entlastung erteilt.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfa-
len hat hierzu am 07.01.2011 folgenden Abschluss-
vermerk erteilt:

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzli-
cher Abschlussprüfer des Betriebes Bergische VHS. 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31.12.2009 hat sie sich der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft H.-D. Kubak GmbH, Solingen, 
bedient.

Diese hat mit Datum vom 09.07.2010 den nachfol-
gend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus 
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung 
und den Lagebericht der Bergische Volkshoch-
schule für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2009 geprüft. Die Buchführung und 
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den ergänzenden Bestimmungen der 
Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter des Zweckverbandes. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 
und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach 
§ 317 HGB und §§ 106, 107 Gemeindeordnung 
NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu pla-
nen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wer-
den die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 

über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des 
Zweckverbandes sowie die Erwartungen über mög-
liche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesent-
lichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter 
des Zweckverbandes sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen 
geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen 
und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung 
und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverban-
des. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Zweckverbandes und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft H.-D. Kubak GmbH 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kenn-
zahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 
wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung 
gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung 
der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 
und prüfungspfl ichtigen Einrichtungen (JAP DVO) 
ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.

Herne, den 7. Januar 2011

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision 

   Im Auftrag

   Manuela Gebendorfer

Solingen, den 17. Januar 2011

   Udo H. Bente 

   Kaufm. Leiter
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Ver öf fent li chungs er su che für das Amts blatt und den Öf fent li chen An zei ger – Bei la ge zum Amts blatt – sind nur an die 
Be zirks re gie rung Düs sel dorf – Amts blatt stel le – Ce ci li en al lee 2, 40474 Düs sel dorf, zu rich ten.

Das Amts blatt mit dem Öf fent li chen An zei ger er scheint wö chent lich.

Re dak ti ons schluss: Frei tag, 10.00 Uhr

Lau fen der Be zug nur im Abon ne ment. Abon ne ments be stel lun gen und -ab be stel lun gen kön nen für den fol gen den Abon ne-
ments zeit raum – 1. 1. bis 30. 6. und 1. 7. bis 31. 12. – nur be rück sich tigt wer den, wenn sie spä tes tens am 30. No vem ber bzw.
31. Mai der ABO-Ver wal tung von A. Ba gel, Gra fen ber ger Al lee 82, 40237 Düs sel dorf,
Fax (02 11) 96 82/229, Te le fon (0211) 9 68 22 41, vor lie gen.
Bei je dem Schrift wech sel die auf dem Ad res se ne ti kett in der Mit te oben ste hen de sechs stel li ge Kun den num mer an ge ben, bei 
Ad res sen än de rung das Ad res se ne ti kett mit be rich tig ter Ad res se an die ABO-Ver wal tung von A. Ba gel zu rück sen den.
Be zugs preis: Der Be zugs preis be trägt halb jähr lich 12,– Eu ro und wird im Na men und für Rech nung der Be zirks re gie rung

von A. Ba gel im Vo raus er ho ben.
Ein rü ckungs ge büh ren für die 2spal ti ge Zei le oder de ren Raum 0,92 Eu ro.

Ein zel preis die ser Aus ga be 1,60 Eu ro zzgl. Ver sand kos ten.

In den Be zugs- und Ein zel prei sen ist kei ne Um satz steu er i. S. d. § 14 UStG ent hal ten.

Ein zel stü cke wer den durch A. Ba gel, Gra fen ber ger Al lee 82, 40237 Düs sel dorf,
Fax (02 11) 96 82/2 29, Te le fon (02 11) 9 68 22 41, ge lie fert. Von Vor ab sen dun gen des Rech nungs be tra ges – in wel cher Form
auch im mer – bit ten wir ab zu se hen. Die Lie fe run gen er fol gen nur auf Grund schrift li cher Be stel lung ge gen Rech nung.

He raus ge ber: Be zirks re gie rung Düs sel dorf, Ce ci li en al lee 2, 40474 Düs sel dorf
In ter net: www.bez reg-du e ssel dorf.nrw.de

Her stel lung und Ver trieb im Na men und für Rech nung des He raus ge bers: A. Ba gel, Gra fen ber ger Al lee 82, 40237 Düs sel dorf
Druck: TSB Tief druck Schwann-Ba gel, Düs sel dorf und Mön cheng lad bach


